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1 Vorbemerkung 

Den BDEW erreichte der Entwurf eines in der Branche, Politik und Presse stark diskutierten 
sog. „Regelungsvorschlag zur Steuerung der Windenergie an Land“, im Folgenden „Regelungs-
vorschlag“. Der Vorschlag geht wohl auf eine Initiative des Landes NRW zurück. Das Thema 
wurde auch im Tagesspiegel Background vom 11. und 12. 12.2024 aufgegriffen.  

Der BDEW plädiert für eine vernünftige ausgewogene Lösung, die Planungs- und Investitionssi-
cherheit liefert, Akzeptanz erhält und sinnfreien Mehraufwand bei Projektieren und Gemein-
den verhindert. Das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der Windenergie darf dabei 
nicht zurückgeschraubt werden. 

2 Funktionsweise des Regelungsvorschlags 

› Vertrauensschutz für bis zur Öffentlichkeitsbeteiligung eingereichte vollständige Vollan-
träge, d. h. keine Untersagungsmöglichkeit.  

› Außerdem dauerhafte planungsrechtliche Zulässigkeit gegeben. Kein Schutz für Vorbe-
scheidsanträge. 

› Später gestellte Vollanträge oder zu diesem Zeitpunkt unvollständige Vollanträge, die auf 
nicht mehr ausgewiesenen Flächen liegen, können untersagt werden und eine spätere Zu-
lässigkeit entfällt. 

› Bei Eintritt der Rechtsfolge nach § 249 Abs. 2 BauGB (sog. Entprivilegierung) ist eine Zuläs-
sigkeit über § 35 Abs. 2 BauGB nicht mehr über Anwendung des § 2 EEG möglich.  
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3 Einordnung des Regelungsvorschlags und konkrete Anpassungsvorschläge 

 

Formulierungshilfe zur Änderung des 

Baugesetzbuches (BauGB)  

Problem und Lösung   Anpassungsvorschlag (feƩ)  

§ 245e BauGB  

(…)  

(2) Der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-

mer 1 oder Nummer 2 des Windener-

gieflächenbedarfsgesetzes jeweils zu-

ständige Planungsträger kann die Ent-

scheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens nach § 35 Absatz 1 Nummer 

5, das der Erforschung, Entwicklung 

oder Nutzung der Windenergie dient, 

gegenüber der zuständigen Genehmi-

gungsbehörde längstens bis zum Ablauf 

des SƟchtags für den Flächenbeitrags-

wert nach Spalte 1 der Anlage des 

Windenergieflächenbedarfsgesetzes 

untersagen, wenn  

Problem: Die Regelung knüpŌ von der 

Formulierung her an § 12 ROG an. Es ist 

nicht eindeuƟg, dass sich die Zeitan-

gabe auf die Dauer der Befristung der 

Untersagung richtet. Die Untersagungs-

möglichkeit bis 31.12.2027 ist zu lang. 

Lösung: Klarstellung zur maximalen 

Dauer der Untersagung durch die Er-

gänzung „befristet für 12 Monate“. Vor-

ziehen der Ziele auf 31.12.2026; wenn 

das nicht machbar ist: Befristung der 

Untersagungsmöglichkeit bis längstens 

31.12.2026. 

Feststellung: BestandskräŌige Vorbe-

scheide sind nicht betroffen, weil dort 

die Entscheidung bereits getroffen 

wurde.   

§ 245e BauGB  

(…)  

(2) Der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-

mer 1 oder Nummer 2 des Windener-

gieflächenbedarfsgesetzes jeweils zu-

ständige Planungsträger kann die Ent-

scheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens nach § 35 Absatz 1 Nummer 

5, das der Erforschung, Entwicklung 

oder Nutzung der Windenergie dient, 

gegenüber der zuständigen Genehmi-

gungsbehörde befristet für 12 Monate 

bis längstens zum 31.12.2026 Ablauf 

des SƟchtags für den Flächenbeitrags-

wert nach Spalte 1 der Anlage des 

Windenergieflächenbedarfsgesetzes 

untersagen, wenn   

1. das Verfahren zur Aufstellung eines 

Raumordnungs- oder Bauleitplan, 

mit dem der jeweilige Flächenbei-

tragswert im Sinne des § 3 Absatz 

1 des Windenergieflächenbedarfs-

gesetzes oder ein daraus abgelei-

tetes Teilflächenziel erreicht wer-

den soll, förmlich eingeleitet 

wurde und   

Problem: Im Zeitpunkt der förmlichen 

Einleitung des Planungsverfahrens gibt 

es noch nicht einmal einen Entwurf, der 

das Vertrauen in die planungsrechtliche 

Zulässigkeit erschüƩern kann und der zu 

schützende Wille des Planungsträgers 

und dessen Planungshoheit hat sich 

nicht konkreƟsiert.   

Lösung: Ergänzung dazu, an welchen 

Planungsentwurf bei der Untersagung 

angeknüpŌ wird. Damit sind auch Vor-

bescheidsanträge, die vor Beginn der 

Öffentlichkeitsbeteiligung gestellt wur-

den, geschützt und können durch den 

1. das Verfahren zur Aufstellung eines 

Raumordnungs- oder Bauleitplan, 

mit dem der jeweilige Flächenbei-

tragswert im Sinne des § 3 Absatz 

1 des Windenergieflächenbedarfs-

gesetzes oder ein daraus abgelei-

tetes Teilflächenziel erreicht wer-

den soll, förmlich eingeleitet 

wurde und zu dem Entwurf des 

Plans die Beteiligung nach § 3 Ab-

satz 2 dieses Gesetzes oder nach § 

9 Absatz 2 des Raumordnungsge-

setzes eingeleitet wurde und  
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Planungsträger bei der Ausweisung der 

Gebiete berücksichƟgt werden.    

2. der Vorhabenstandort außerhalb ei-

nes ausgewiesenen oder in Pla-

nung befindlichen Windenergiege-

biets im Sinne des § 2 Nummer 1 

des Windenergieflächenbedarfsge-

setzes liegt. 

Problem: In der Praxis werden die ers-

ten Planentwürfe häufig noch geändert 

und es kommt zu Gebietsverschiebun-

gen und anderen GebietszuschniƩen, so 

dass Standorte teilweise erst später in-

nerhalb der Gebiete liegen und dann 

teilweise auch wieder rausfallen.  

Lösung: Vertrauensschutz muss auch 

für Standorte in nur zwischenzeitlich in 

Planung befindlichen Gebieten gelten.    

2. der Vorhabenstandort außerhalb ei-

nes ausgewiesenen oder in Pla-

nung befindlichen Windenergiege-

biets im Sinne des § 2 Nummer 1 

des Windenergieflächenbedarfsge-

setzes liegt und auch in allen vor-

herigen Entwürfen des Plans au-

ßerhalb eines Windenergiegebie-

tes gelegen hat und  

-  Problem: PosiƟv dem Vorhaben gegen-

über eingestellte kommunale Planungs-

träger werden bei einer Untersagung in 

die für die Gemeinden aufwändige Bau-

leitplanung gezwungen mit der Folge, 

dass den Gemeinden die Gemeindebe-

teiligung (in Brandenburg durchschniƩ-

lich etwa 40.000 Euro pro Anlage und 

Jahr zzgl. Wind-Euro) in den ersten Jah-

ren bis zur verspäteten Inbetriebnahme 

verloren geht.  

Lösung: Aufnahme des Erfordernisses 

einer ZusƟmmung des anderen Pla-

nungsträgers zur Untersagung. Über 

Absatz 2a wird dann auch die planungs-

rechtliche Zulässigkeit gesichert.  

3. der kommunale Planungsträger die 

ZusƟmmung zur Untersagung er-

teilt hat, sofern er nicht selbst 

nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 

2 des Windenergieflächenbedarfs-

gesetzes zuständig ist.  
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Zurückstellungen aufgrund dieses Ab-

satzes in der bis zum … [einsetzen: Da-

tum des InkraŌtretens nach ArƟkel …] 

geltenden Fassung gelten als Untersa-

gungen nach Satz 1 fort, wenn die Vo-

raussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind. 

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Vor-

haben nach  

Absatz 3. Landesrechtliche VorschriŌen, 

die vor dem …. [einsetzen: Datum des 

InkraŌtretens nach ArƟkel…] in KraŌ ge-

treten sind, bleiben unberührt.  

-  Zurückstellungen aufgrund dieses Ab-

satzes in der bis zum … [einsetzen: Da-

tum des InkraŌtretens nach ArƟkel …] 

geltenden Fassung gelten als Untersa-

gungen nach Satz 1 fort, wenn die Vo-

raussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind. 

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Vor-

haben nach  

Absatz 3. Landesrechtliche VorschriŌen, 

die vor dem …. [einsetzen: Datum des 

InkraŌtretens nach ArƟkel…] in KraŌ ge-

treten sind, bleiben unberührt.  

(2a) Untersagungen nach Absatz 2 Satz  

1 und 2 sowie die Rechtsfolge des § 249  

Absatz 2 sind nicht anzuwenden auf ein  

Vorhaben,   

1. dessen vollständiger Antrag auf 

Genehmigung bei der zuständigen 

Behörde eingegangen ist, bevor 

zu dem in Absatz 2 Nummer 1 ge-

nannten Plan die Öffentlichkeits-

beteiligung nach § 9 Absatz 2 des 

Raumordnungsgesetzes oder nach 

§ 3 Absatz 2 eingeleitet wurde, 

und   

2. dem zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung nicht die in Absatz 1 Satz 

1 genannten Rechtswirkungen ge-

mäß § 35 Absatz 3 Satz 3 entge-

genstanden.  

Problem: Mehrfache RestrikƟon des 

Vertrauensschutzes für Vollanträge.  

Abstellen auf Vollständigkeit ist als sol-

che problemaƟsch, da trotz der Anpas-

sungen in der 9. BImSchV umstriƩen.  

Es droht sinnloser Planungsaufwand für 

die Gemeinden, wenn diese eigentlich 

das Vorhaben befürworten und dann 

zwangsweise eine Bauleitplanung 

durchführen müssen.   

Lösung: Einreichung eines vollständigen 

Vollantrags bis Entprivilegierung reicht. 

Abstellen auf Beginn der Entscheidungs-

frist nach § 10 Abs. 6a BImSchG, der in 

§ 7 Abs. 1 Satz 4 der 9. BImSchV konkret 

geregelt ist. Durch den 2. Hs. werden 

die Gemeinden vor zusätzlichem Auf-

wand durch eine sinnlose Bauleitpla-

nung bewahrt, indem die ZusƟmmung 

der Gemeinde zur Durchführung des 

Vorhabens (nicht gleichzusetzen mit 

dem Einvernehmen nach § 36 BauGB) 

(2a) Untersagungen nach Absatz 2 Satz 

1 und 2 sowie die Rechtsfolge des § 249  

Absatz 2 sind nicht anzuwenden auf ein 
Vorhaben,   

1. dessen nach § 7 Absatz 1 Satz 4 

der Neunten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes vollständiger 

Antrag auf Genehmigung bei der 

zuständigen Behörde eingegangen 

ist, bevor zu dem in Absatz 2 

Nummer 1 genannten Plan die Öf-

fentlichkeitsbeteiligung nach § 9 

Absatz 2 des Raumordnungsgeset-

zes oder nach § 3 Absatz wurde, 

und   

2. dem zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung nicht die in Absatz 1 Satz 

1 genannten Rechtswirkungen ge-

mäß § 35 Absatz 3 Satz 3 entge-

genstanden oder   
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die Entprivilegierung nach § 249 Abs. 2 

BauGB verhindert.   

ein Vorhaben, zu dessen Durchführung 

der kommunale Planungsträger seine 

ZusƟmmung erteilt hat.    

 - Problem: Es gibt viele Vorhaben, die 

sich bereits seit den 2010er Jahren in 

den Genehmigungsverfahren befinden 

und die Vollständigkeit nie bestäƟgt 

wurde und bis heute der Abschluss des 

Verfahrens durch immer wieder ange-

forderte Nachforderungen verzögert 

wurde. Es ist unklar, ob die zur Vollstän-

digkeit nunmehr geltenden Anforderun-

gen und FikƟonen für diese Vorhaben 

gelten.      

Lösung: Ein zusätzlicher Satz in § 245e 

Abs. 2a BauGB n.F., wonach die Entpri-

vilegierung unabhängig von den weite-

ren Voraussetzungen der Untersagung 

für diese Fälle nicht greiŌ  

Für vor dem [InkraŌtreten 

BauGB/WindBG-Novelle von 2022] be-

antragte Vorhaben gilt Satz 1 mit der 

Maßgabe, dass die Voraussetzungen 

aus Nummer 1 nicht gegeben sein 

müssen.   
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Änderung des Windenergieflächenbe-

darfsgesetzes (WindBG)  

Probleme und Lösung   Anpassungsvorschlag (feƩ)  

§ 1 WindBG 

(…)   

(2) Hierfür gibt dieses Gesetz den Län-

dern verbindliche Flächenziele (Flä-

chenbeitragswerte) vor, die für den 

Ausbau der Windenergie an Land be-

nöƟgt werden, um die Ausbauziele und 

Ausbaupfade des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. 

I S. 1066), das zuletzt durch ArƟkel 8 

des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 

S. 1325) geändert worden ist, zu errei-

chen. Werden die Flächenziele nach 

Maßgabe von § 3 Absätze 1 und 2 er-

reicht, so ist dem überragenden öffent-

lichen Interesse am Ausbau der Wind-

energie an Land nach  

§ 2 EEG 2023 insoweit Rechnung getra-

gen.  

Problem: Die Regelung ist unklar formu-

liert und geht zu weit; insbesondere 

wäre § 2 EEG nach Zielerreichung inner-

halb der Gebiete und auch für 

Repowering-Vorhaben außerhalb der 

Gebiete nicht mehr anwendbar.   

Die Flächenzielerreichung sagt noch 

nichts über den tatsächlichen Ausbau. 

Eine Begrenzung des überragenden öf-

fentlichen Interesse nach § 2 EEG ist bis 

zur treibhausgasneutralen Stromversor-

gung aus Klimaschutzgründen nicht 

sinnvoll. 

Im Übrigen steht die Regelung im Wi-

derspruch zu Art 16f der RED III. 

Lösung: Regelung streichen.   

§ 1 WindBG  

(…)    

(2) Hierfür gibt dieses Gesetz den Län-

dern verbindliche Flächenziele (Flä-

chenbeitragswerte) vor, die für den 

Ausbau der Windenergie an Land be-

nöƟgt werden, um die Ausbauziele und 

Ausbaupfade des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. 

I S. 1066), das zuletzt durch ArƟkel 8 

des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 

S. 1325) geändert worden ist, zu errei-

chen. Werden die Flächenziele nach 

Maßgabe von § 3 Absätze 1 und 2 er-

reicht, so ist dem überragenden öffent-

lichen Interesse am Ausbau der Wind-

energie an Land nach § 2 EEG 2023 in-

soweit Rechnung getragen  

§ 2 WindBG   

BegriffsbesƟmmungen Im Sinne dieses 

Gesetzes sind (…) 2. Rotor-innerhalb-

Flächen: Flächen im Sinne der Nummer 

1, die in einem Raumordnungsplan 

oder Bauleitplan ausgewiesen wurden, 

der besƟmmt, dass die RotorbläƩer 

von Windenergieanlagen innerhalb der 

ausgewiesenen Fläche liegen müssen; 

oder, solange der Planungsträger nicht 

einen Beschluss nach § 5 Absatz 4 ge-

fasst und öffentlich bekannt gegeben 

oder verkündet hat, der keine BesƟm-

mung im Hinblick auf die Platzierung 

Problem: Die Reglung hat nichts mit 

den akut zu lösenden Problemen zu tun. 

Darüber hinaus ist u. E nach falsch, da-

von auszugehen, dass sich allein auf-

grund der Tatsache, dass sich 20 Pro-

zent der Standorte im Randbereich von 

ausgewiesenen Gebieten befinden, eine 

volle Anrechenbarkeit von Rotor-In-Flä-

chen als Rotor-Out-Fläche ergibt.  

Lösung: Regelung streichen. 

 

§ 2 WindBG  

BegriffsbesƟmmungen Im Sinne dieses 

Gesetzes sind (…) 2. Rotor-innerhalb-

Flächen: Flächen im Sinne der Nummer 

1, die in einem Raumordnungsplan 

oder Bauleitplan ausgewiesen wurden, 

der besƟmmt, dass die RotorbläƩer von 

Windenergieanlagen innerhalb der aus-

gewiesenen Fläche liegen müssen; 

oder, solange der Planungsträger nicht 

einen Beschluss nach § 5 Absatz 4 ge-

fasst und öffentlich bekannt gegeben 

oder verkündet hat, der keine BesƟm-

mung im Hinblick auf die Platzierung 
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der RotorbläƩer außerhalb einer aus-

gewiesenen Fläche triŏ;  

der RotorbläƩer außerhalb einer ausge-

wiesenen Fläche triŏ;  

§ 4 WindBG  

(3) Ausgewiesene Flächen nach Absatz 

1 sind grundsätzlich in vollem Umfang 

auf die Flächenbeitragswerte anzurech-

nen. Rotor-innerhalb-Flächen in Plänen, 

die nach dem 01.02.2024 wirksam ge-

worden sind, sind nur anteilig auf die 

Flächenbeitragswerte anzurechnen. 

Hierfür ist miƩels Analyse der GIS-Da-

ten flächenscharf der einfache Rotorra-

dius abzüglich des Turmfußradius einer 

Standardwindenergieanlage an Land 

von den Grenzen der ausgewiesenen 

Fläche abzuziehen. Der Rotorradius ei-

ner Standardwindenergieanlage an 

Land abzüglich des Turmfußradius wird 

zu diesem Zweck mit einem Wert von 

75 Metern festgesetzt.  

Problem: Durch die Neuregelung wird 

die bebaubare Flächenkulisse erheblich 

beschränkt. Denn hiernach sollen Rotor-

innerhalb-Flächen in Plänen, die vor 

dem 01.02.2024 ausgewiesen wurden, 

vollständig auf die Flächenziele anzu-

rechnen sein, obwohl diese fakƟsch nur 

eingeschränkt bebaubar sind. Dies wird 

damit begründet, dass 11 Prozent der 

genehmigten Anlagen in dem bislang 

abgezogenen Randbereich von Rotor-in-

Flächen liegen würden.  

Diese ArgumentaƟon ist wenig überzeu-

gend. Nur weil teilweise in Randberei-

chen Genehmigungen erteilt wurden, 

kann man nicht davon ausgehen, dass 

das immer rechtssicher erfolgt. Die bis-

lang ergangene Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts zur Ebene 

der Bauleitplanung hat diese Möglich-

keit jedenfalls abgelehnt (BVerwG, Urt. 

v. 21.10.2004 – 4 C 3/04 -, juris, Rn. 40). 

In der Rechtsprechung für die Regional-

planebene ist bislang nicht abschlie-

ßend geklärt, ob Windenergieanlagen 

in den Randbereichen zulässig sind, so-

lange der zugrunde liegende Plan keine 

explizite Festlegung der Rotor-out-Mög-

lichkeit enthält. Es besteht daher eine 

erhebliche Unsicherheit für entspre-

chende Planungen. Dies spricht 

§ 4 WindBG  

(3) Ausgewiesene Flächen nach Absatz 

1 sind grundsätzlich in vollem Umfang 

auf die Flächenbeitragswerte anzurech-

nen. Rotor-innerhalb-Flächen in Plä-

nen, die nach dem 01.02.2024 wirksam 

geworden sind, sind nur anteilig auf die 

Flächenbeitragswerte anzurechnen. 

Hierfür ist miƩels Analyse der GIS-Da-

ten flächenscharf der einfache Rotorra-

dius abzüglich des Turmfußradius einer 

Standardwindenergieanlage an Land 

von den Grenzen der ausgewiesenen 

Fläche abzuziehen. Der Rotorradius ei-

ner Standardwindenergieanlage an 

Land abzüglich des Turmfußradius wird 

zu diesem Zweck mit einem Wert von 

75 Metern festgesetzt.  
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eindeuƟg gegen eine pauschale voll-

ständige Anrechenbarkeit.  

Abgesehen davon spricht die SƟŌung 

Umweltenergierecht davon, dass "Ro-

tor-in-Planungen gegenüber Rotor-out-

Planungen zu einer Verringerung der 

Flächenverfügbarkeit von etwa 40 % 

und einer Verringerung der installierba-

ren Leistung um etwa 25 % führen“.  

Eine pauschale Anrechnung der Rotor-

in-Flächen ist auch vor diesem Hinter-

grund nicht sachgerecht und verhältnis-

mäßig – vor allem auch, weil eine fun-

dierte und mit Studien hinterlegte Basis 

fehlt, um die tatsächlichen Auswirkun-

gen zu quanƟfizieren. Die im Entwurf 

der Gesetzesbegründung zugrunde ge-

legte Annahme, dass auch die Rotor-in-

nerhalb-Flächen fakƟsch im Randbe-

reich bebaut würden, lässt sich in der 

Praxis nicht bestäƟgen.  

Im schlimmsten Fall könnte die Rege-

lung dazu führen, dass die von den Län-

dern und Planungsträgern ausgewiese-

nen Windenergieflächen am Ende nicht 

ausreichen, um dem Erreichen der EEG-

Ausbauziele ausreichend Platz einzuräu-

men. 

Außerdem triƩ durch die geänderte An-

rechenbarkeit von Rotor-Innen Flächen 

in NRW u.U. umgehend Teilflächenziel-

erreichung und damit Entprivilegierung 

ein. 

Damit wären alle noch im Genehmi-

gungsverfahren befindlichen Projekte 
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außerhalb der Gebiete nicht mehr reali-

sierbar. Auch vollständige Vollanträge 

für die erhebliche InvesƟƟonen getäƟgt 

wurden. Das ist eine erhebliche Ver-

schlechterung der jetzigen Rechtslage. 

Lösung: Regelung streichen. 

§ 5 WindBG     

(2) Werden die Flächenbeitragswerte 

oder die daraus abgeleiteten regiona-

len oder kommunalen Teilflächenziele 

nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 

oder Satz 2 ohne eine Ausweisung von 

neuen Windenergiegebieten erreicht, 

stellt ein Planungsträger dies bis zu 

den in § 3 Absatz 1 Satz 2 genannten 

Zeitpunkten fest. Die Feststellung nach 

Satz 1 kann die Landesregierung tref-

fen; im Fall von regionalen oder kom-

munalen Teilflächenzielen ist deren Er-

reichen festzustellen. Die Feststellung 

ist öffentlich bekannt zu geben oder zu 

verkünden.  

-  § 5 WindBG     

(2) Werden die Flächenbeitragswerte 

oder die daraus abgeleiteten regiona-

len oder kommunalen Teilflächenziele 

nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder 

Satz 2 ohne eine Ausweisung von 

neuen Windenergiegebieten erreicht, 

stellt ein Planungsträger dies bis zu den 

in § 3 Absatz 1 Satz 2 genannten Zeit-

punkten fest. Die Feststellung nach Satz 

1 kann die Landesregierung treffen; im 

Fall von regionalen oder kommunalen 

Teilflächenzielen ist deren Erreichen 

festzustellen. Die Feststellung ist öffent-

lich bekannt zu geben oder zu verkün-

den.  

(4) Wird eine Feststellung nach Absatz 

2 durch die Entscheidung eines Ge-

richts für unwirksam erklärt oder deren 

Unwirksamkeit in den Entscheidungs-

gründen angenommen oder im Rah-

men einer einstweiligen Anordnung au-

ßer Vollzug gesetzt, bleiben die Rechts-

wirkungen der Feststellung für ein Jahr 

ab RechtskraŌ der Entscheidung auf-

rechterhalten. Rechtsbehelfe und 

RechtsmiƩel gegen eine Feststellung 

nach Absatz 3 haben keine aufschie-

bende Wirkung.  

Problem: Das hat heŌige Konsequen-

zen, denn innerhalb des Jahres wird der 

Planungsträger die Voraussetzungen für 

eine Untersagung schaffen. Verhinde-

rungsplanung ist dann wieder möglich 

und abgesichert. Insoweit besteht aber 

kein schützenswertes Interesse des Pla-

nungsträgers, das das Aufrechterhalten 

einer rechtswidrigen Entscheidung 

rechƞerƟgen könnte. 

Lösung: Regelung streichen. 

 

(4) Wird eine Feststellung nach Absatz 

2 durch die Entscheidung eines Ge-

richts für unwirksam erklärt oder deren 

Unwirksamkeit in den Entscheidungs-

gründen angenommen oder im Rah-

men einer einstweiligen Anordnung au-

ßer Vollzug gesetzt, bleiben die Rechts-

wirkungen der Feststellung für ein Jahr 

ab RechtskraŌ der Entscheidung auf-

rechterhalten. Rechtsbehelfe und 

RechtsmiƩel gegen eine Feststellung 

nach Absatz 3 haben keine aufschie-

bende Wirkung. 
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-  Problem: Es ist unklar, welche Ansprü-

che der Antragsteller hat, wenn die Be-

hörde die Entscheidungsfristen nach 

dem BImSchG überschreitet.   

Lösung: Eigenständiger Zusatzanspruch 

des Antragsstellers in Form verschul-

densunabhängiger MinimalhaŌung der 

Behörde für vergebliche Aufwendun-

gen.   

(5) TriƩ nach Ablauf der Frist nach § 10 

Absatz 6a des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes die Rechtsfolge nach § 

249 Absatz 2 des Baugesetzbuchs zu 

Lasten des Vorhabens ein, kann der 

Antragsteller unbeschadet weiterge-

hender Ersatzansprüche von der Ge-

nehmigungsbehörde   

1. die ErstaƩung von bereits gezahl-

ten und Freistellung von noch aus-

stehenden Verfahrensgebühren 

und Auslagen sowie   

2. Ersatz weiterer vergeblich gewor-

dener Aufwendungen insbeson-

dere für die Erstellung des Antrags 

und der erforderlichen Unterlagen 

verlangen.   

Die Behörde haŌet nach Satz 1 unab-

hängig von einem Verschulden oder 

der Zurechenbarkeit der Gründe für 

die Fristüberschreitung.   

 Problem: Bei Nichtumsetzung der ge-

nehmigungsrechtlichen Kernregelung 

der RED III droht mit Auslaufen der Not-

fall-VO ein Fadenriss   

Lösung: § 6b WindBG umsetzen (siehe 

Regierungsentwurfs zur RED III-Umset-

zung in den Bereichen Windenergie an 

Land und Solar) und somit nutzbar ma-

chen für Bestandsgebiete. Um eine 1:1 

Umsetzung der RED III zu gewährleisten 

ist allerdings in § 6b Abs. 3 und 6 

WindBG-RegE auf „tatsächliche Nach-

weise“ anstaƩ „tatsächliche Anhalts-

punkte“ abzustellen. Zudem sollte in § 

§ 6b WindBG 
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6b Abs. 7 WindBG die pauschale Ein-

malzahlung auf einen „jährlich zu leis-

tenden Betrag“ umgestellt werden. 

Stand 17.12.2024 


